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Bekanntmachungen des Landkreises Märkisch-Oderland 

 

Sieben –Tage-Inzidenz in Märkisch-Oderland unterschreitet an fünf aufeinander 

folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 

 

Entsprechend der Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts unterschreiten im Landkreis 

Märkisch-Oderland an fünf aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-

Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARSCoV-2 je 

100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den 

Schwellenwert von 100. 

 

Am 28. April 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 96,6. 

Am 29. April 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 94,5. 

Am 30. April 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 94,5. 

Am 1. Mai 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 87,9. 

Am 2. Mai 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 78,2. 

 

 

Gem. § 28 b Abs. 2 Infektionsschutzgesetz treten an dem übernächsten Tag die 

Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien 

Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf 

aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 

unterschreitet. 

 

Es wird festgestellt, dass die Regelungen des § 28 b Abs. 1 Infektionsschutzgesetzes 

(Bundesnotbremse) ab dem 04.05.2021 in Märkisch-Oderland nicht mehr gelten werden, 

wohl wissend dass die Regelung auf Werktage abstellt. 

Vielmehr werden ab Dienstag, den 04.05.2021, die Regelungen der 

Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg in der gültigen Fassung gelten.  

 
Eindämmungsverordnung: 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/7__sars_cov_2_eindv 
 
 

 

Gernot Schmidt 

Landrat       Seelow, den 3. Mai 2021 

 

 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/7__sars_cov_2_eindv


Seelow, 03.05.2021     Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 19   Seite 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 

Herausgeber:     Landkreis Märkisch-Oderland 

      Der Landrat 

Redaktion:      Pressesprecher 

  Puschkinplatz 12 

  15306 Seelow 

  Tel.:  03346 850-6005 

      Fax:  03346 420 

      E-Mail: pressesprecher@landkreismol.de 

 

Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: 

 

Das Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland erscheint nach Bedarf. Es kann im 

Büro des Landrates, 15306 Seelow, Puschkinplatz 12, bezogen werden. Bei 

Selbstabholung wird das Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem Bezug sind 

die Versandkosten zu erstatten. Das Amtsblatt steht außerdem zum kostenlosen 

Herunterladen und Ausdrucken im Internet unter der Adresse www.maerkisch-

oderland.de zur Verfügung. 
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